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b) den Betrieben, die aus den früheren Vereini
gungen volkseigener Betriebe (WB) der Län
der übergeführt wurden, mit dem Bestätigungs
vermerk des Ministeriums der Finanzen des 
Landes, in dessen Bereich die WB des Betrie
bes sich befand.

( 5 )  Soweit Betriebe aufgeteilt werden, sind die 
Finanzpläne entsprechend den Gegebenheiten der
einzelnen Betriebsteile positionsweise aufzuteilen.

(6) Die Bilanzen und Finanzpläne sind nach der 
auf Grund der neuen Organisation sich ergebenden 
Struktur entsprechend den Vorschriften des § 3 zu
sammenzufassen.

§  3
(1) Die Finanzpläne sowie die Abschlußunterlagen 

(einschl. der Eröffnungsbilanzen) der Betriebe der 
volkseigenen örtlichen Industrie sind nach der Stel
lungnahme der Finanzabteilungen der Räte der Ge
meinden und nach der Bestätigung durch die Räte 
der Gemeinden im Sachgebiet „Örtliche Industrie“ 
zusammenzufassen und an das Sachgebiet „Örtliche 
Industrie“ des Kreises weiterzuleiten. Für die Be
triebe der Kreise erfolgt die Stellungnahme durch 
die Finanzdezernate der Kreise und die Bestätigung 
durch die Räte der Kreise.

(2) Das Sachgebiet „örtliche Industrie“ der Kreise 
prüft die Finanzpläne und Abschlüsse und faßt sie

a) für alle kreisangehörigen Gemeinden,
b) für alle Betriebe des Kreises

weiter zusammen und reicht je eine Ausfertigung — 
getrennt nach Gemeinden und Kreis — der Haupt
abteilung Industrie des Ministeriums für Wirtschaft 
und Arbeit des Landes und der Kontroll- und Re
visionsabteilung der Finanzdezernate der Kreise ein.

(3) Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
nimmt in gleicher Weise — unter Aufrechterhaltung 
der Gliederung nach Gemeinden und Kreisen — eine 
Prüfung und Zusammenstellung im Landesmaßstab 
vor und leitet diese Aufstellung dem Ministerium 
der Finanzen des Landes zu.

(4) Das Ministerium der Finanzen des Landes reicht' 
diese Aufstellung nach erfolgter Prüfung dem Mi
nisterium der Finanzen der Deutschen Demokrati
schen Republik ein.

( 5 )  Dem Ministerium der Finanzen der Deutschen 
Demokratischen Republik sind die Zusammenstel
lungen der Finanzpläne 1951 und die Zusammen
stellungen der Eröffnungsbilanzen bis zum 31. Juli 
1951 einzureichen.

(6) Die Finanzdezernate der Gemeinden und Kreise 
haben für die von ihren Körperschaften verwalteten 
Betriebe (Abgabeschuldner) dem zuständigen Finanz
amt ein Deckblatt des Finanzplanes und den Kassen
plan zu überreichen.

§  4
Die sich aus den neuen Finanzplänen ergebenden 

Ansprüche und Verpflichtungen der Betriebe der 
volkseigenen örtlichen Industrie gegenüber dem 
Haushalt gehen rückwirkend ab 1. Januar 1951 auf 
die nunmehr zuständige Gebietskörperschaft über. 
Bereits geleistete Zahlungen zu Gunsten nicht mehr

zuständiger Haushalte sind durch die Abgabenver
waltung den nunmehr zuständigen Haushalten gut
zubringen. Gezahlte Umlaufmittelzuführungen und 
Stützungen sind zu verrechnen.

§ 5
Für die nach den Weisungen der Landesregierun

gen an die nunmehr zuständigen Rechtsträger über
gebenen Betriebe der volkseigenen örtlichen Industrie 
sind die Eröffnungsbilanzen zum 1. Januar 1951 nach 
den Vorschriften über das Rechnungswesen der 
volkseigenen Wirtschaft aufzustellen.

§ 6
Das Buchhaltungssystem für die volkseigene ört

liche Industrie ist den jeweiligen örtlichen Bedürf
nissen auf der Grundlage der Neunzehnten Durch- 
führungsbestimmung vom 15. Januar 1951 zur Ver
ordnung über die Finanzwirtschaft der volkseigenen 
Betriebe (GBl. S. 32) anzupassen. Dabei ist besonders 
zu berücksichtigen § 1 Abs. 2 Buchst. A Ziffer 2 Text
ziffer 5 der Neunzehnten Durchführungsbestim
mung*)- Die Klassen 5 und 6 des Einheitskonten
rahmens sind nicht zu führen. Für Betriebe bis zu 
200 Beschäftigten sind die Vorschriften zur Kosten
rechnung (§ 1 Abs. 2 Buchst. B der Neunzehnten 
Durchführungsbestimmung) nicht verbindlich.

III. Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe
§ 7

(1) Die Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe 
(§ 1 Abs. 2 Buchst, a) haben entsprechend § 3 Abs. 6 
der Verordnung vom 22. Februar 1851 über die Or
ganisation der volkseigenen örtlichen Jiidustrie und 
der kommunalen Einrichtungen (GBl. S. 143) ver
einfachte Finanzpläne aufzustellen. Für das Jahr 
1951 arbeiten sie ausnahmsweise nach den von ihnen 
aufgesteliten und im Gesetz über den Staatshaus
haltsplan 1951 bestätigten Finanzplänen weiter. So
weit Betriebe für 1951 noch keine Finanzpläne auf
gestellt haben, verbleiben sie für 1951 brutto im 
Haushalt ihrer Gebietskörperschaft.
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(2) Die von den Versorgungs- und Dienstleistungs
betrieben für 1951 aufgesteliten Finanzpläne sind 
von den für diese Betriebe zuständigen Sachge
bieten bei den Räten der Gemeinden bzw. Kreise 
zusammenzufassen. Diese Zusammenstellungen mün
den mit ihrem Endergebnis in den für das Sachge
biet zuständigen Einzelplan des Haushaltes. Eine 
Zweitschrift des Deckblattes des Finanzplanes und 
des Kassenplanes für jeden erfaßten Betrieb ist dem 
zuständigen Finanzamt zuzuleiten.

(3) Durch die Finanzabteilungen der Räte der Ge
meinden sind bis zum 31. Juli 1951 die zusammen
gefaßten Finanzpläne der Versorgungs- und Dienst
leistungsbetriebe an die Finanzabteilung des Rates 
des Kreises weiterzugeben. Die Finanzabteilung des 
Rates des Kreises faßt

a) alle Finanzpläne der Versorgungs- und Diensb 
leistungsbetriebe der kreisangehörigen Ge
meinden,

*) Schriftenreihe „Deutsche Finanzwirtschaft“ Heft 7,
1. Halbband, S. 43.


